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Kommt es zur Teilliquidation, stellt sich immer die Frage, wie freie Mittel, 

Reserven oder aber Fehlbeträge zwischen den austretenden und den 

ver bleibenden Versicherten aufgeteilt werden sollen. Im nachfolgenden 

Artikel sollen für einmal nicht die Voraussetzungen einer Teilliquidation 

thematisiert werden, sondern ihre Folgen.

das heisst eine Unterdeckung, nicht nur 
von den zu übertragenden Guthaben der 
Aktivversicherten, sondern auch von den 
zu übertragenden Rentendeckungskapita
lien5 abgezogen werden kann, wenn dies 
im Teilliquidationsreglement vorgesehen 
ist.6 

Kollektiver Austritt
Bei einem kollektiven Austritt besteht 

zusätzlich zum Anspruch auf die freien 
 Mittel ein kollektiver anteilsmässiger An
spruch auf die Rückstellungen und 

Schwankungsreserven. Bei der Bemes
sung des Anspruchs ist dem Beitrag ange
messen Rechnung zu tragen, den das 
austretende Kollektiv zur Bildung der Rück
stellungen und Schwankungsreserven ge
leistet hat. Der Anspruch auf Rückstellun

5  Seit dem 1. Mai 2007 ist zu dieser Frage 
Art. 53e Abs. 4bis BVG zu  beachten.  

6 BGE 140 V 22, E. 6.

Die Teilliquidation zeichnet sich dadurch 
aus, dass mehrere Personen gemeinsam 
oder aus dem gleichen Grund aus der Vor
sorgeeinrichtung austreten. Dabei stellt 
sich die Frage, welche Ansprüche die aus
tretenden Versicherten gegenüber der 
Vorsorgeeinrichtung haben. Bei einem 
Austritt ausserhalb einer Teilliquidation hat 
der Versicherte bekanntlich Anspruch auf 
die reglementarische Austrittsleistung.1 
Bei einer Teilliquidation kann das regle
mentarische Vorsorgeguthaben im Rah
men einer Unterdeckung geschmälert 
oder durch freie Mittel und/oder Rückstel
lungen und Wertschwankungsreserven 
erhöht werden. 

Die Grundidee der Teilliquidation ist, 
dass das Kapital den Versicherten folgt. 
Diese Leitidee wird mit Hilfe des Gleichbe
handlungsgrundsatzes konkretisiert. Die
ser Grundsatz ist eingehalten, wenn das 
austretende und das verbleibende Kollek
tiv den gleichen Deckungsgrad aufweisen. 
Wie wir sogleich sehen werden, sieht be
reits der Gesetzgeber gewisse Ausnah
men von diesem Grundsatz vor. Für die 
Vorsorgeeinrichtungen wichtig zu wissen 
ist, dass auch sie Ausnahmen vorsehen 
können – vorausgesetzt, sie regeln sie 
frühzeitig im Teilliquidationsreglement.2

Hinsichtlich des Anspruchs auf Rück
stellungen und Schwankungsreserven un
terscheidet das Gesetz zwei Situationen: 
Treten die austretenden Versicherten ge
meinsam in eine neue Vorsorgeeinrichtung 

1 Art. 2 Abs. 1 und 2 FZG.
2 Vgl. dazu weiter unten.

über (zum Beispiel bei einem Firmenver
kauf), wird dies «kollektiver Austritt» ge
nannt. Treten die Versicherten je einzeln in 
verschiedene neue Vorsorgeeinrichtungen 
über (zum Beispiel bei einer sukzessiven 
Betriebsschliessung), spricht man von «in
dividuellen Austritten».

Verteilung von freien Mitteln oder 
eines Fehlbetrags

Falls die Vorsorgeeinrichtung freie 
Mittel ausweist, gilt: Bei einer Teilliquida
tion besteht bei einem individuellen Aus
tritt ein individueller Anspruch, bei einem 
kollektiven Austritt ein individueller oder 
kollektiver Anspruch auf einen Anteil der 
freien Mittel.3 Die spiegelbildliche Bestim
mung regelt die Teilliquidation in Unter
deckung: Vorsorgeeinrichtungen dürfen 
versicherungstechnische Fehlbeträge 
anteilsmässig abziehen, sofern dadurch 
nicht das Altersguthaben geschmälert 
wird.4 Mit anderen Worten führt der 
Grundsatz der gleichen Deckungsgrade 
dazu, dass die reglementarischen Vorsor
geguthaben der austretenden 
Versicherten gemäss der Un
terdeckung reduziert werden, 
dass aber mindestens die obli
gatorischen Altersguthaben 
gemäss BVG mitgegeben wer
den müssen.

Das Bundesgericht hat nun 
letzthin ergänzend dazu festge
halten, dass ein Fehl betrag, 

3 Art. 27g Abs. 1 BVV 2.
4 Art. 53d Abs. 3 BVG.
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gen besteht jedoch nur, soweit auch versi
cherungstechnische Risiken übertragen 
werden. Der Anspruch auf Schwankungs
reserven entspricht anteilsmässig dem 
Anspruch auf das Spar und Deckungs
kapital.7

Anspruch auf Schwankungsreserven
Da der Anspruch auf Wertschwan

kungsreserven früher von der Übertra
gung anlagetechnischer Risiken abhängig 
war,8 waren bei der Übertragung von 
Sichtguthaben keine Wertschwankungsre
serven geschuldet.9 Der Gesetzgeber hat 
dies in der Folge richtigerweise korrigiert, 
da die empfangende Vorsorgeeinrichtung 
die übertragenen Guthaben nach Erhalt 
wieder anlegen muss. Deshalb stellt die 
oben zitierte Bestimmung nun klar, dass 
die Art des übertragenen Vermögens kei
nen Einfluss auf den Anspruch auf Schwan
kungsreserven hat.

Anspruch auf Rückstellungen
Hinsichtlich Rückstellungen war um

stritten, ob die neue vorsorgerechtliche 
Situation des austretenden Bestands Ein
fluss auf den Anspruch auf Rückstellungen 
hat. Mit anderen Worten war fraglich, ob 
ein Kollektiv, das in eine Vollversicherungs

 7 Art. 27h Abs. 1 BVV 2.
 8  Alte Fassung des Art. 27h Abs. 1 BVV 2  

vor dem 1. Juni 2009.
 9 BGE 131 II 531, E. 6.1.

lösung wechselt und damit keine Risiken 
mehr selber trägt, Rückstellungen bean
spruchen darf. Dies hat das Bundesge
richt nun bejaht. Entscheidend sei nicht, 
ob die Rückstellungen bei der überneh
menden Vorsorgeeinrichtung benötigt wer
den, sondern dass versicherungstechni
sche Risiken übertragen werden. Das 
heisst jeder Rückstellungsposten ist dar
aufhin zu untersuchen, ob sich das damit 
abgesicherte Risiko im austretenden Be
stand verwirklichen könnte.10 Wurde also 
beispielsweise eine Rückstellung gebildet, 
die kurzfristige ungünstige Schwankungen 
der Risiken Invalidität und Tod der aktiven 
Versicherten abfedern soll,11 muss diese 
anteilsmässig mitgegeben werden, da 
sich ein negativer Risikoverlauf auch im 
austretenden Bestand ergeben kann. Die 
künftige vorsorgerechtliche Situation bei 
der neu zuständigen Pensionskasse hat 
mit anderen Worten keinen Einfluss auf 
Bestand und Höhe des Anspruchs aus der 
Teilliquidation der abgebenden Kasse.12

Gleichbehandlungsgrundsatz und 
Gestaltungsspielraum

Wie einleitend festgehalten, wird der 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Ver
sicherten in einer Teilliquidation so umge

10  BGE 140 V 121, E. 5.1 ff., in denen das 
 Bundesgericht jede Rückstellung überprüft.

11 BGE 140 V 121, E. 5.2.
12 BGE 140 V 121, E. 4.4.

setzt, dass das austretende Kollektiv  
und das verbleibende Kollektiv bei identi
schen Grundlagen grundsätzlich densel
ben  Deckungsgrad aufweisen sollten. Eine 
 Abweichung von diesem Grundsatz ver
letzt das Gleichbehandlungsgebot jedoch 
nicht, sofern sie durch sachliche Gründe 
gerechtfertigt ist. 

Das Bundesgericht anerkennt bei
spielsweise, dass gewisse Veränderungen 
in der Versichertenstruktur zu einem ver
änderten Rückstellungsbedarf führen, und 
dass allenfalls eine Abweichung von einer 
anteilsmässigen Aufteilung der techni
schen Rückstellungen oder gar ein Ver
zicht darauf angezeigt sein können. Sol
che Massnahmen sind jedoch nur zuläs
sig, wenn das Teilliquidationsreglement 
diese Abweichung vorsieht.13 Die Vorsorge
einrichtungen tun also gut daran, sich 
 Gedanken zu ihrer Versichertenstruktur 
und zu möglichen Teilliquidationsszena
rien zu machen und sich mit einer voraus
schauenden Gestaltung ihres Teilliquida
tions reglements auf diese Situationen 
vorzubereiten. n

13  BGE 140 V 121, E. 5.5. Das Bundesgericht 
verweist hinsichtlich möglicher Gründe für 
eine Abweichung vom Prinzip der gleichen 
Deckungsgrade auf die Fachrichtlinie betref
fend Teilliquidation der Schweizerischen 
Kammer der Pensionskassenexperten  
(FRP 3).
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